
Luftsicherheit am Flughafen Frankfurt
Die Sicherheit des Luftverkehrs in Deutschland ist eine hoheitliche Aufgabe. Den rechtlichen Rahmen bilden die Regeln der internationalen Luftverkehrsorganisation ICAO und der Euro-

päischen Union (EU) sowie das deutsche Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG). Das LuftSiG regelt für Deutschland unter anderem die Kriterien für den Zutritt zum Sicherheitsbereich der Flughä-

fen und dessen Absicherung. Die EU und die zuständigen deutschen Behörden erlassen unter anderem Vorgaben für dabei zum Einsatz kommende Kontrolltechnik und -verfahren. Außerdem 

verantworten sie die Qualitätssicherung aller Sicherheitsmaßnahmen und führen diese zum Beispiel in Form von Audits, Inspektionen und angekündigten oder unangekündigten sowie verdeckten Kontrollen durch. Die 

oberste Luftsicherheitsbehörde in Deutschland ist das BMI, daneben haben die BPol, das HMWEVL und das LBA direkte Aufsichtsfunktionen. Teilweise werden Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen von privaten Firmen 

durchgeführt, diese sind dann nach den Vorgaben und unter der Kontrolle der zuständigen Aufsichtsbehörde tätig. Dabei kommt ausschließlich geschultes und behördlich zugelassenes Personal zum Einsatz.

LuftSiG = LuftsicherheitsgesetzBMI = Bundesministerium des Innern LBA = Luftfahrt-BundesamtBPol = Bundespolizei HMWEVL = Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und LandesentwicklungBMVI = Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Eigensicherungsmaßnahmen  
des Flughafenbetreibers

Fluggast- und Gepäckkontrolle

Wer ist zuständig? Wer setzt die Maßnahmen um?
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Eigensicherungsmaßnahmen 
der Luftverkehrsgesellschaften
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Der Flughafenbetreiber verantwortet den Zugang 

zum Sicherheitsbereich für Beschäftigte, Fahrzeu-

ge und mitgeführte Waren. Dazu werden durch 

die Fraport AG Flughafenausweise ausgestellt. Der 

Zutritt für Beschäftigte ist nur bei gegebener be-

trieblicher Notwendigkeit und bei Vorliegen einer 

Zuverlässigkeitsüberprüfung durch das Polizeiprä-

sidium möglich. Weiterhin überwacht der Flug-

hafenbetreiber die Abgrenzung zum Sicherheits-

bereich. Alle ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen 

werden in einem Luftsicherheitsplan beschrieben 

und dem HMWEVL als zuständiger Aufsichtsbe-

hörde zur Genehmigung vorgelegt.

Fluggesellschaften sind gesetzlich zur Sicherung der 

ihnen überlassenen Bereiche verpflichtet. Sie verant-

worten dort den Zugang zum Sicherheitsbereich für 

Beschäftigte, Fahrzeuge und mitgeführte Waren. 

Der Zutritt für Beschäftigte ist nur bei gegebener 

betrieblicher Notwendigkeit und bei Vorliegen einer 

Zuverlässigkeitsüberprüfung durch das Polizeiprä-

sidium möglich. Weiterhin überwacht die Flugge-

sellschaft in den ihr überlassenen Bereichen die Ab-

grenzung zum Sicherheitsbereich. Alle ergriffenen 

Sicherheitsmaßnahmen werden in einem Luftsicher-

heitsplan beschrieben und dem LBA als zuständiger 

Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Die BPol verantwortet die Kontrollen beim Zu-

gang zum Sicherheitsbereich für Fluggäste und 

deren Gepäck. An den Kontrollstellen kommt das 

Personal verschiedener privater Anbieter zum Ein-

satz, die entsprechenden Dienstleister werden in 

Ausschreibungsverfahren ausgewählt. BMI und 

BPol definieren die Ausbildunginhalte für diese 

Luftsicherheitsassistenten, die BPol nimmt deren 

Abschlussprüfungen ab, bevor das Personal zum 

Einsatz kommt.
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